
Abgabevereinbarung - Transport / Mitfahrgelegenheit

Zwischen

Züchter:
Name: 
Adresse: 
Telefon / E-Mail: 

und

Käufer:
Name:
Adresse: 
Telefon / E-Mail: 

wird folgende Abgabevereinbarung geschlossen:

1. Angaben zum Tier

Rasse: 
Farbschlag: 
Geschlecht: ☐ männlich ☐ weiblich
Kastriert: ☐ ja, am                                     ☐ nein
Wurfdatum: 
Kennzeichnung/Tätowierung (falls vorhanden):

2. Art der Übergabe

Die Abgabe erfolgt über:
☐ Mitfahrgelegenheit
☐ Tiertransport
☐ sonstiger Transport: 

Die Übergabe an den Transporteur gilt als Übergabe an den Käufer.
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3. Gesundheits- & Pflegezustand

Das Tier wurde zum Zeitpunkt der Abgabe nach bestem Wissen des Züchters gesund, futterfest
und ohne erkennbare Krankheitssymptome übergeben.

Impfstatus:
☐ nicht geimpft
☐ geimpft gegen: 
Impfdatum: 
Impfpass vorhanden & erhalten: ☐ ja ☐ nein

Entwurmung / Kur:
☐ keine
☐ entwurmt / gekurt mit:                                                      am: 
☐ regelmäßig / vorbeugend

4. Kaufpreis & Zahlung

Kaufpreis: 

☐ Anzahlung, in Höhe von                   erhalten am: 
☐ Restbetrag vor Transport bezahlt

Mit Übergabe an den Transporteur gilt der Kaufpreis als vollständig beglichen.

5. Haftung & Gewährleistung

Mit Übergabe des Tieres an den Transporteur geht das vollständige Risiko auf den Käufer über.

Der Züchter haftet nicht für:

Stressfolgen durch Transport
Verletzungen oder Erkrankungen während oder nach dem Transport
spätere gesundheitliche oder genetische Entwicklungen
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6. Rücknahme & Weitergabe

Eine Rücknahme des Tieres ist grundsätzlich ausgeschlossen, sofern nichts anderes individuell
vereinbart wurde.

Der Käufer verpflichtet sich zu einer artgerechten Haltung sowie zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit dem Tier.

Sollte eine Weitergabe des Tieres aus wichtigen Gründen erforderlich werden, ist der Züchter
vorab zu informieren.

Eine Rücknahme durch den Züchter kann unter bestimmten Voraussetzungen geprüft werden,
besteht jedoch kein Anspruch darauf.

Der Käufer trägt die Verantwortung dafür, dass das Tier auch bei einer Weitergabe in
artgerechte und verantwortungsvolle Hände gelangt.

7. Schlussbestimmungen

Diese Vereinbarung dient der Dokumentation der Abgabe und ersetzt keine tierärztliche
Untersuchung.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen
unberührt.

8. Individuelle Vereinbarungen

Abweichende oder zusätzliche Vereinbarungen (z. B. zur Rücknahme, Weitergabe,
Zuchtverwendung oder besonderen Absprachen) können hier schriftlich festgehalten werden.

Diese Vereinbarungen gelten nur, wenn sie von beiden Parteien zur Kenntnis genommen
wurden.

Individuelle Vereinbarungen:

                             
                
                              Ort, Datum                                                            Unterschrift Züchter                                 
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